Haftungsfreistellung

Für die Installation von Rauchmeldern durch die Feuerwehr, das THW und sonstige ehrenamtlich tätige Personen und Institutionen (nachfolgend unabhängig vom Geschlecht "Installateur" genannt) in Räumlichkeiten des Rauchmelder-Erwerbers (nachfolgend unabhängig vom Geschlecht "Begünstigter" genannt) gilt Folgendes:

Die Installationsarbeiten werden vom Installateur für den Begünstigten als Gefälligkeitsleistung erbracht. Der Begünstigte stellt den Installateur von jeder Haftung - ausgenommen Vorsatz - frei, die durch die oder anlässlich der Installation entstehen könnte. Das gilt insbesondere für mögliche Schäden des Begünstigten oder Dritter. Es bestehen ferner keine Erfüllungs-, Gewährleistungs-, Nachbesserungs- oder ähnliche Ansprüche.
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